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Bezirksregierung Arnsberg 
 

Bekanntmachung 
 

Antrag des Stadtbetriebes Abwasserbeseitigung Lünen AöR (SAL), 
Borker Straße 56/58, 44534 Lünen  

auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis  
gem. § 7 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) [alte Fassung]  

 
 

Bezirksregierung Arnsberg  Arnsberg, den 13.01.2011 
54.02.02.01-978 024-23.07 
 
Der Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung Lünen AöR (SAL), Borker Straße 56/58, 
44534 Lünen, hat hier mit Antrag vom 13.04.2007 und ergänzenden Schriftsätzen 
vom 16.06.2008, 25.06.2008, 30.09.2008, 10.10.2008 und 13.10.2010 einen Antrag 
auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis gem. § 7 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) – alte Fassung – (§ 7 WHG a.F.) zur Einleitung von Abwasser 
(Kühlturmabflutwasser, Rauchgasentschwefelungsanlagenabwasser (REA-
Abwasser)) über ein vorhandenes Einleitungsbauwerk in die Lippe für das geplante 
Steinkohlekraftwerk der Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG, 
Frydagstraße 40, 44536 Lünen gestellt. 
 
Der Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis wird hiermit gemäß § 5 
Abs. 1 der Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 96/61/EG  
über die integrierte Vermeidung und Verminderung der  
Umweltverschmutzung - IVU-Richtlinie - im Wasserrecht  
(IVU-VO Wasser) – in der aktuellen Fassung – bekannt gemacht.  
 
Der Antrag und die dazugehörigen Unterlagen werden in der Zeit vom 02.02.2011 
bis einschließlich 01.03.2011 öffentlich ausgelegt.  
 
Die Auslegung erfolgt bei der  
 
Bezirksregierung Arnsberg, Seibertzstraße 1, 59821 Arnsberg, Dezernat 54, 
Zimmer 267 
 
zu folgenden Zeiten:  
 
montags bis donnerstags: 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und    14.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
 
freitags:   08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
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und    13.00 Uhr bis 15.00 Uhr,  
Stadtverwaltung Lünen, Abteilung Stadtplanung, Technisches Rathaus, Willy- 
Brand-Platz 5, 44532 Lünen, Raum 315 
 
zu folgenden Zeiten:  
 
montags bis donnerstags: 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
freitags:   08.00 Uhr bis 12.30 Uhr.  
 
Zusätzliche Terminvereinbarungen sind in Absprache mit der Bezirksregierung 
Arnsberg unter Telefon-Nr. 02931/82-2764 oder der Stadtverwaltung Lünen unter 
Telefon-Nr. 02306/104-1270 möglich. 
 
Etwaige Einwändungen gegen die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis 
können gem. § 5 IVU-VO Wasser in der Zeit vom 02.02.2011 bis einschließlich 
15.03.2011 schriftlich bei der Bezirksregierung Arnsberg oder bei der 
Stadtverwaltung Lünen erhoben werden. Die Einwändungen müssen den 
Vor- und Zunamen sowie die volle Anschrift des Einwänders in lesbarer Form tragen. 
 
Die Entscheidung über den Antrag wird öffentlich bekannt gemacht. 
 
Diese Bekanntmachung ist ebenso im Amtsblatt der Stadt Lünen sowie im Internet 
unter www.bezreg-arnsberg.nrw.de und www.luenen.de zugänglich. 
 

Im Auftrag 
 

gez. Stüttgen 
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Bezirksregierung Arnsberg 
 

Bekanntmachung 
 

Antrag des Stadtbetriebes Abwasserbeseitigung Lünen AöR (SAL), 
Borker Straße 56/58, 44534 Lünen  

auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis  
gem. § 8 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  

 
 

Bezirksregierung Arnsberg  Arnsberg, den 13.01.2011 
54.02.02.01-978 024-10.10 
 
Der Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung Lünen AöR (SAL), Borker Straße 56/58, 
44534 Lünen, hat hier mit Datum vom 16.09.2010 einen Antrag auf Erteilung einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis gem. § 8 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) – in der 
aktuellen Fassung – zur Einleitung von Abwasser aus der Inbetriebsetzungsphase 
über das vorhandene Einleitungsbauwerk des Pumpwerkes Lippholthausen des 
Lippeverbandes in die Lippe für das im Bau befindliche Steinkohlekraftwerk der 
Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG, Frydagstraße 40, 44536 Lünen 
gestellt. 
 
Der Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis wird hiermit gemäß § 5 
Abs. 1 der Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 96/61/EG  
über die integrierte Vermeidung und Verminderung der  
Umweltverschmutzung - IVU-Richtlinie - im Wasserrecht  
(IVU-VO Wasser) – in der aktuellen Fassung – bekannt gemacht.  
 
Der Antrag und die dazugehörigen Unterlagen werden in der Zeit vom 02.02.2011 
bis einschließlich 01.03.2011 öffentlich ausgelegt.  
 
Die Auslegung erfolgt bei der  
 
Bezirksregierung Arnsberg, Seibertzstraße 1, 59821 Arnsberg, Dezernat 54, 
Zimmer 267 
 
zu folgenden Zeiten:  
 
montags bis donnerstags: 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und    14.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
 
freitags:   08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und    13.00 Uhr bis 15.00 Uhr,  
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Stadtverwaltung Lünen, Abteilung Stadtplanung, Technisches Rathaus, Willy- 
Brand-Platz 5, 44532 Lünen, Raum 315 
 
zu folgenden Zeiten:  
 
montags bis donnerstags: 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
freitags:   08.00 Uhr bis 12.30 Uhr.  
 
Zusätzliche Terminvereinbarungen sind in Absprache mit der Bezirksregierung 
Arnsberg unter Telefon-Nr. 02931/82-2764 oder der Stadtverwaltung Lünen unter 
Telefon-Nr. 02306/104-1270 möglich. 
 
Etwaige Einwändungen gegen die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis 
können gem. § 5 IVU-VO Wasser in der Zeit vom 02.02.2011 bis einschließlich 
15.03.2011 schriftlich bei der Bezirksregierung Arnsberg oder bei der 
Stadtverwaltung Lünen erhoben werden. Die Einwändungen müssen den 
Vor- und Zunamen sowie die volle Anschrift des Einwänders in lesbarer Form tragen. 
 
Die Entscheidung über den Antrag wird öffentlich bekannt gemacht. 
 
Diese Bekanntmachung ist ebenso im Amtsblatt der Stadt Lünen sowie im Internet 
unter www.bezreg-arnsberg.nrw.de und www.luenen.de zugänglich. 
 

Im Auftrag 
 

gez. Stüttgen 
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Bezirksregierung Arnsberg 
 

Bekanntmachung 
 

Antrag der Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG,  
Frydagstraße 40, 44536 Lünen  

auf Erteilung einer wasserrechtlichen Genehmigung  
gem. § 58 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  

i.V.m. § 59 Landeswassergesetz (LWG) 
 
 

Bezirksregierung Arnsberg  Arnsberg, den 13.01.2011 
54.02.02.02-978 024-53.09 
 
Die Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG, Frydagstraße 40, 44536 Lünen, 
hat hier mit Datum vom 06.04.2010 einen Antrag auf Erteilung einer 
wasserrechtlichen Genehmigung gem. § 58 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. § 
59 Landeswassergesetz (LWG) – jeweils in der aktuellen Fassung – zur temporären 
Einleitung von Beizabwasser aus der Inbetriebsetzungsphase des im Bau 
befindlichen Steinkohlekraftwerkes Lünen der Antragstellerin, Anschrift w.v., über 
den Übergabeschacht TP 14 in die Schmutzwasserkanalisation des Stadtbetriebes 
Abwasserbeseitigung Lünen AöR (SAL), Borker Straße 56/58, 44534 Lünen, gestellt.  
 
Der Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Genehmigung wird hiermit gemäß § 
5 Abs. 1 der Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 96/61/EG  
über die integrierte Vermeidung und Verminderung der  
Umweltverschmutzung - IVU-Richtlinie - im Wasserrecht  
(IVU-VO Wasser) – in der aktuellen Fassung – bekannt gemacht.  
 
Der Antrag und die dazugehörigen Unterlagen werden in der Zeit vom 02.02.2011 
bis einschließlich 01.03.2011 öffentlich ausgelegt.  
 
Die Auslegung erfolgt bei der  
 
Bezirksregierung Arnsberg, Seibertzstraße 1, 59821 Arnsberg, Dezernat 54, 
Zimmer 267 
 
zu folgenden Zeiten:  
 
montags bis donnerstags: 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und    14.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
 
freitags:   08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
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und    13.00 Uhr bis 15.00 Uhr,  
 
Stadtverwaltung Lünen, Abteilung Stadtplanung, Technisches Rathaus, Willy- 
Brand-Platz 5, 44532 Lünen, Raum 315 
 
zu folgenden Zeiten:  
 
montags bis donnerstags: 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
freitags:   08.00 Uhr bis 12.30 Uhr.  
 
Zusätzliche Terminvereinbarungen sind in Absprache mit der Bezirksregierung 
Arnsberg unter Telefon-Nr. 02931/82-2764 oder der Stadtverwaltung Lünen unter 
Telefon-Nr. 02306/104-1270 möglich. 
 
Etwaige Einwändungen gegen die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis 
können gem. § 5 IVU-VO Wasser in der Zeit vom 02.02.2011 bis einschließlich 
15.03.2011 schriftlich bei der Bezirksregierung Arnsberg oder bei der 
Stadtverwaltung Lünen erhoben werden. Die Einwändungen müssen den 
Vor- und Zunamen sowie die volle Anschrift des Einwänders in lesbarer Form tragen. 
 
Die Entscheidung über den Antrag wird öffentlich bekannt gemacht. 
 
Diese Bekanntmachung ist ebenso im Amtsblatt der Stadt Lünen sowie im Internet 
unter www.bezreg-arnsberg.nrw.de und www.luenen.de zugänglich. 
 

Im Auftrag 
 

gez. Stüttgen 
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Bezirksregierung Arnsberg 
 

Bekanntmachung 
 

Antrag der Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG,  
Frydagstraße 40, 44536 Lünen  

auf Erteilung einer wasserrechtlichen Genehmigung  
gem. § 58 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  

i.V.m. § 59 Landeswassergesetz (LWG) 
 
 

Bezirksregierung Arnsberg  Arnsberg, den 13.01.2011 
54.02.02.02-978 024-01.10 
 
Die Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG, Frydagstraße 40, 44536 Lünen, 
hat hier mit Datum vom 29.09.2010 einen Antrag auf Erteilung einer 
wasserrechtlichen Genehmigung gem. § 58 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. § 
59 Landeswassergesetz (LWG) – jeweils in der aktuellen Fassung – zur Einleitung 
von Abwasser (Prozessabwässer inkl. Druckprobenwässer) aus der 
Inbetriebsetzungsphase des im Bau befindlichen Steinkohlekraftwerkes Lünen der 
Antragstellerin, Anschrift w.v., über den Übergabeschacht TP 14 in die 
Schmutzwasserkanalisation des Stadtbetriebes Abwasserbeseitigung Lünen AöR 
(SAL), Borker Straße 56/58, 44534 Lünen, gestellt.  
 
Der Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Genehmigung wird hiermit gemäß § 
5 Abs. 1 der Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 96/61/EG  
über die integrierte Vermeidung und Verminderung der  
Umweltverschmutzung - IVU-Richtlinie - im Wasserrecht  
(IVU-VO Wasser) – in der aktuellen Fassung – bekannt gemacht.  
 
Der Antrag und die dazugehörigen Unterlagen werden in der Zeit vom 02.02.2011 
bis einschließlich 01.03.2011 öffentlich ausgelegt.  
 
Die Auslegung erfolgt bei der  
 
Bezirksregierung Arnsberg, Seibertzstraße 1, 59821 Arnsberg, Dezernat 54, 
Zimmer 267 
 
zu folgenden Zeiten:  
 
montags bis donnerstags: 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und    14.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
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freitags:   08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und    13.00 Uhr bis 15.00 Uhr,  
 
Stadtverwaltung Lünen, Abteilung Stadtplanung, Technisches Rathaus, Willy- 
Brand-Platz 5, 44532 Lünen, Raum 315 
 
zu folgenden Zeiten:  
 
montags bis donnerstags: 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
freitags:   08.00 Uhr bis 12.30 Uhr.  
 
Zusätzliche Terminvereinbarungen sind in Absprache mit der Bezirksregierung 
Arnsberg unter Telefon-Nr. 02931/82-2764 oder der Stadtverwaltung Lünen unter 
Telefon-Nr. 02306/104-1270 möglich. 
 
Etwaige Einwändungen gegen die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis 
können gem. § 5 IVU-VO Wasser in der Zeit vom 02.02.2011 bis einschließlich 
15.03.2011 schriftlich bei der Bezirksregierung Arnsberg oder bei der 
Stadtverwaltung Lünen erhoben werden. Die Einwändungen müssen den 
Vor- und Zunamen sowie die volle Anschrift des Einwänders in lesbarer Form tragen. 
 
Die Entscheidung über den Antrag wird öffentlich bekannt gemacht. 
 
Diese Bekanntmachung ist ebenso im Amtsblatt der Stadt Lünen sowie im Internet 
unter www.bezreg-arnsberg.nrw.de und www.luenen.de zugänglich. 
 

Im Auftrag 
 

gez. Stüttgen 
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Bezirksregierung Arnsberg 
 

Bekanntmachung 
 

Antrag der Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG,  
Frydagstraße 40, 44536 Lünen  

auf Erteilung einer wasserrechtlichen Genehmigung  
gem. § 58 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  

i.V.m. § 59 Landeswassergesetz (LWG) 
 
 

Bezirksregierung Arnsberg  Arnsberg, den 13.01.2011 
54.02.02.02-978 024-02.10 
 
Die Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG, Frydagstraße 40, 44536 Lünen, 
hat hier mit Datum vom 13.10.2010 einen Antrag auf Erteilung einer 
wasserrechtlichen Genehmigung gem. § 58 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. § 
59 Landeswassergesetz (LWG) – jeweils in der aktuellen Fassung – zur Einleitung 
von Prozessabwässern aus dem Regelbetrieb des im Bau befindlichen 
Steinkohlekraftwerkes Lünen der Antragstellerin, Anschrift w.v., über den 
Übergabeschacht TP 14 in die Schmutzwasserkanalisation des Stadtbetriebes 
Abwasserbeseitigung Lünen AöR (SAL), Borker Straße 56/58, 44534 Lünen, gestellt.  
 
Der Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Genehmigung wird hiermit gemäß § 
5 Abs. 1 der Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 96/61/EG  
über die integrierte Vermeidung und Verminderung der  
Umweltverschmutzung - IVU-Richtlinie - im Wasserrecht  
(IVU-VO Wasser) – in der aktuellen Fassung – bekannt gemacht.  
 
Der Antrag und die dazugehörigen Unterlagen werden in der Zeit vom 02.02.2011 
bis einschließlich 01.03.2011 öffentlich ausgelegt.  
 
Die Auslegung erfolgt bei der  
 
Bezirksregierung Arnsberg, Seibertzstraße 1, 59821 Arnsberg, Dezernat 54, 
Zimmer 267 
 
zu folgenden Zeiten:  
 
montags bis donnerstags: 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und    14.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
 
freitags:   08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
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und    13.00 Uhr bis 15.00 Uhr,  
 
Stadtverwaltung Lünen, Abteilung Stadtplanung, Technisches Rathaus, Willy- 
Brand-Platz 5, 44532 Lünen, Raum 315 
 
zu folgenden Zeiten:  
 
montags bis donnerstags: 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
freitags:   08.00 Uhr bis 12.30 Uhr.  
 
Zusätzliche Terminvereinbarungen sind in Absprache mit der Bezirksregierung 
Arnsberg unter Telefon-Nr. 02931/82-2764 oder der Stadtverwaltung Lünen unter 
Telefon-Nr. 02306/104-1270 möglich. 
 
Etwaige Einwändungen gegen die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis 
können gem. § 5 IVU-VO Wasser in der Zeit vom 02.02.2011 bis einschließlich 
15.03.2011 schriftlich bei der Bezirksregierung Arnsberg oder bei der 
Stadtverwaltung Lünen erhoben werden. Die Einwändungen müssen den 
Vor- und Zunamen sowie die volle Anschrift des Einwänders in lesbarer Form tragen. 
 
Die Entscheidung über den Antrag wird öffentlich bekannt gemacht. 
 
Diese Bekanntmachung ist ebenso im Amtsblatt der Stadt Lünen sowie im Internet 
unter www.bezreg-arnsberg.nrw.de und www.luenen.de zugänglich. 
 

Im Auftrag 
 

gez. Stüttgen 
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